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GZ: BKA-353.110/0120-I/4/2014 Wien, am 5. Jänner 2015
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
 
 
Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Darmann, Kolleginnen und Kollegen haben 
am 6. November 2014 unter der Nr. 3008/J an mich eine schriftliche parlamentari-

sche Anfrage betreffend UNO-Kritik am „Islam-Gesetz“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Eingangs weise ich darauf hin, dass „Angelegenheiten des Kultus“ gemäß der Ent-

schließung des Bundespräsidenten, BGBl. II Nr. 218/2014, in den Zuständigkeitsbe-

reich des Bundesministers für Kunst und Kultur, Verfassung und Medien fallen. Ich 

kann aber aufgrund der Befassung der zuständigen Organisationseinheiten im 

Bundeskanzleramt die Anfrage wie folgt beantworten. 

 

Zu Frage 1: 

 Ist Ihnen der Inhalt des von der UNO an die österreichische Bundesregierung ge-
richteten Schreibens zum „Islam-Gesetz“ bekannt? 

 

Das im Zeitungsartikel genannte Schreiben ist bekannt. 

2861/AB 1 von 3

vom 05.01.2015 zu 3008/J (XXV.GP)

www.parlament.gv.at



Zu Frage 2: 

 Ist aus Ihrer Sicht das im Entwurf des Islam-Gesetzes geforderte „Bekenntnis 
zum österreichischen Rechtsstaat“ als Verstoß gegen die Menschenrechte zu 
werten? 

 

Im Schreiben ist die in der Anfrage enthaltene Behauptung, dass das „geforderte Be-

kenntnis zum österreichischen Rechtsstaat als Verstoß gegen die Menschenrechte 

zu werten“ sei, nicht enthalten. Der Ministerrat hat am 10. Dezember 2014 einer Re-

gierungsvorlage für ein Bundesgesetz über die äußeren Rechtsverhältnisse islami-

scher Religionsgesellschaften – Islamgesetz 2014, zugestimmt. Diese wurde dem 

Nationalrat bereits zugeleitet. 

 

Wie Sie daraus ersehen können, geht die Bundesregierung davon aus, dass ein Be-

kenntnis zum österreichischen Rechtsstaat in keinem Spannungsverhältnis zu den 

Menschenrechten steht. 

 

Wie die Erläuterungen dazu ausführen, geht diese Diskussion ins Leere, da die in 

Österreich tätigen islamischen Religionsgesellschaften, die „Islamische Alevitische 

Glaubensgemeinschaft“ (ALEVI) und die „Islamische Glaubensgemeinschaft in 

Österreich“ (IGGiÖ) in ihren jeweiligen religionsgesellschaftlichen Verfassungen ein 

klares Bekenntnis zum österreichischen Rechtsstaat selbst festgeschrieben haben. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

FAYMANN 
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